
Die GrenzendesGebietessind ausgesprochenermaßenderart
bestimmtworden,daßsiesowenigwie möglichdie bestehenden
Verwaltungseinheitenund die täglichen Gewohnheiten dieser
BevölkerunggemischtenCharakters berühren. Man hat Sorge
getragen, das ganzeSystemder Verwaltung in Beziehungauf
Zivil- undStrafgesetzgebungund auf dasSteuerwesenausdrück¬
lich aufrechtzuerhalten.Die Einwohner behalten ihre örtlichen
Vertretungen, ihre religiösen Freiheiten, ihre Schulenund den
Gebrauch ihrer Sprache. Alle bestehenden Bürg¬
schaften zum Schutze der Arbeiter werden
aufrechterhalten, und die neuen Gesetzewerden den
vom Völkerbunde angenommenenGrundsätzen entsprechen.
Allerdings soll die Regierungskommission,der die oberste
Gewalt zusteht, nicht unmittelbar einer parlamentarischen
Versammlung verantwortlich sein, immerhin aber ist diese
Kommissionnicht der französischenRegierung,sonderndem
Völkerbunde verantwortlich, was genügende
Bürgschaften gegen jeden Mißbrauch der ihr
anvertrauten Macht bietet; außerdemwird die Kom¬
missiongehaltensein, die Ansicht der gewähltenVertreter des
Gebiets zu hören, bevor sie zu irgendeiner Gesetzesänderung
oder zur Erhebung einer neuen Steuer schreitet. Der Steuer¬
ertrag soll insgesamtdem örtlichen Bedarf dienen, und zum
erstenMale seit der Annexion diesesGebietesdurch Preußen
und Bayern,die eine gewaltsamegewesenist, werden die Ein¬
wohner eine Regierung an Ort und Stelle haben, die keine
andereAufgabe und keine anderenInteressenhaben wird als
die Sorge für das Wohlbefinden dieser Bevölkerung. Die alli¬
ierten und assoziiertenRegierungen haben volles Vertrauen,
daß die Einwohner des Gebieteskeinen Grund habenwerden,
die neueVerwaltung als eine ihnen fernerstehendezu betrach¬
ten, als es die von Berlin und Münchenwar.
Die deutscheNote berücksichtigt an keiner Stelle die Tat¬

sache,daßdie ganzevorgeseheneRegelungnur einezeitweilige
ist und daß die Einwohner nachAblauf von 15Jahrenin voller
Freiheit das Recht haben werden, zu wählen, unter welcher
Souveränitätsie zu leben wünschen.
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